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Der Bebauungsplan Entwurf vom Mott _mi t Begrün düng hat 

vom Zf. f* bis nyaiiff in der Gemein de k a nz le i o f f ent I ich auf- 

gelegen. Ort und Zeit seiner Auslegung wurden ortsüblich 

am Zl./Hci Mfff dur ch bekannt gemacht. 

Die Gemeinde hot mit Beschluß vom tr+fyf ¥ diesen Bebauu nnsp I an^ 

gemäß § io B Bau G aufgestellt. 

Allmuhldorf, de,. 4¥f¥_(f, 

'S2ajc$us 
Las Landratsamt Mühldorf a. Inn hat den Bebauungsplan mit ’f 

Schreiben vom 6.9.1974 Nr. II/3 - 610-2 gern. § 11 BBauG 
in Verbindung mit § 2 der Verordnung vom 23. Oktober 1968 
(GVB1. S. 327), geändert durch Verordnungen vom 25» Nov. 1969 
(GVB1. S. 370) und 4.12.1973 (GVB1. Se. 650) genehmigt 

Mühldorf a. I 
Landratsamt 

Rambold 
Landrat 

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung gemäß 

rech tsverbindlich. 

Al tmühldorf, den Zsr 

• Bürger meist er. 

Und rat samt 

/\ll iv> u/i/c/©,/ S~ i 
M y ■ i, k. Q rr GT+TTtr 

Elngfi. 3 0, AUS. 1974 

N r 
— —’ • .... 

Verfasser: Gemeinde Altmühldorf i.A. Altmühldorf im Mai 1974 

Bebauungsplan Nr 5 derOemeindeAltmühldorf für das Baugebiet Nr.VHl Flurkarte NO Vf-30.18+19 
für die Grundstücke Pin. 560, 560/5-7-8-9-10- 13-22-23-24 -25-26-27-28 -29-30-31-4-0-41-42 

Pin. 570,571,572 

Pin. 618. 627.628.632.633.634 .635.636,637 

a. ) für Festsetzungen:^ 

Grenze des Geltungsbereichs in diesem Verfahren 

wBsmm an festzusetzende Baulinien 

-E + 1 

-E + u 

Straßen und Grünflächenbegrenzungslinien 
#• 

Baugrenze 

öffentliche Verkehrsflächen 

landwirtschaftlich genutzte Grünflächen 

öffentliche Grünflächen als schätzenswerter Hang 

Flächen f. Garagen - Flächen für PKW Stellplätze 

Zwingend Erdgeschoß,Dachgeschoßausbau unzuläßig 

Zwingend Erdgeschoß, u. ein Vollgeschoß,Dachgeschoß unzuläßig 

Zwingend Erdgeschoß und ein Untergeschoß 

Sichtdreiecke sind von jeglicher Bebauung,.Lagerung u.Bepflan¬ 
zung über 1,0 m Höhe, gemesssen von Fahrbahnoberkannte freizuhalteji 

Breite der Straße, Wege und Vorgartenflächen 

B.) für Hinweise; 

bestehende Grundstücksgrenzen 
Vorschlag für die Teilung der Grundstücke 

vorhandene Wohngebäude - vorhandene Eebengebäude 

Trafostation - Artesischer Brunnen 

Starkstromleitung 

Flurstücknummern 

weitere Festsetzungen: 

Art u.Maß der 
Baulichen 
Nutzung 
Bauweise 

Gestaltung de 
baulichen 
Anlagen 

Das Bauland (WR) ist als reines Wohngebiet festgesetzt. 

offen 

a. zuläßige Geschoßzahl (zwingend ) 
Erdgeschoß, Erdgeschoß u. Untergeschoß bei Hanglage, Erdgesch 
Erdgeschoß und ein Vollgeschoß, ausgebautes DachgdsCti‘o^.:ist^-r-- 

jeweils unzuläßig I MG;*.'.//? arn* 
i .. ■ * ** r f a i n n 

p'äe 0i.m.197i 
!Nr 

. Traufehöhe 

b. Dacliformm und Dachneigung: 
Wohngebäude Satteldach 23° - 26’ 
Garagen Flachdach, Neigung Maximal 3° 

c. Dachdeckung: 
.Wohngebäude engobierte Falzziegel oder braune Betonpfannen 
Ortgang: Maximal 20 cm überstand,Traufe Max. 40 cm überstand^ 

Garagen: Pappdeckung oder PVC Foliendach auf Beton o.üolzdecke 

a. ohngebäuded max. 6,20 m (ochnittpunkfc der Traufenhöhe ,.= 
Außenwand mit Dachsparren) über natürliche Gelänöeoberkani)te 
b. Garagen, max 2,75 & über natürliche Geländeoberkannte 

Für alle Gebäude maximal 36 cm über Straßenhöhe, in besondern 
Fällen wird die Sockelhöhe vom Landratsamt ..E : tgelegt. 

Höhe der Einfriedungen 1,0 m über der Fahrbar, ecke. 

5.Sockelhöhe 

6. Grundstücks¬ 
einfriedungen Zuläßig sind nur Jägerzäune. Der Betonsockel Acht höher als 

20 cm über Fahrbahndecke. Türl und Torsäulen ujs Beton mindest 
40 cm breit. Einfriedungen des Stauraumes bzv. PKW Stellfläche: 
vor den Garagen zur Straße hin, sind unzuläßig. Der Stauraum 
sollte mindest 5,00 m tief sein. J 

7. Uf erbef estigungen j! 

Uferbefestigungen dürfen nur aus Holz,Faschinen,SteindrahtjWals« 
oder Beton mit Eatursteinverblendung ausgeführt werden. 
Betonuferbefestigungen mit Eatursteinverblendung ( Stützwände ] 

dürfen nur 1,20 m hoch nördlich des Baches ausgführt werben. 
Südlich des Baches darf nur mit.Faschinen oder Steindrahtwalzer 
verbaut werden. 

8. Anpflanzungen Baugrundstücke sind mindes im Verhältnis 1:300/qm Bodenflaiche 
mit Bäumen bodenständiger Art zu bepflanzen.Dabei sind die! Art. 
71 ff des Ausführungsgesetzes zum BGB vom 9.6.1899 Grenzat/stämc/g 
von Bäumen zu beachten. 

9. geringfügiges -berschreiten der Baulinien gem.U31(l) BBaug zu diespensierjin. 
< 

i 

10.Soweit .-ich bei der Ausnutzung der Jberbaubaren Flächen,insbesondere der; 
Flächen :Ür Garagen, Abstandsflächen ergeben die geringer sind als Art. 6 u . 
7 BayßG verlangen,werden diese ausdrücklich für zuläßig erklärt. 

im übrigen dürfen die sich aus dem durch Festsetzungen der überbaubaren 
Grundtücksflächen ergebenden Grenzabstände auch bei einer Abänderung der'be¬ 
stehenden oder Eichteihaltung der vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen nicht 
unterschritten werden. 

11. Der Mittelstrich der geplanten Wohngebäude wird als Firstrichtung festgelegt 

12. Bei der Anlage von Garagen u. Stellplätzen muß auf die Geländestrucktur 
Rücksicht genommen werden.Umfangreiche Äbgrabungen bzw.AufSchüttungen und 
die änordung von^Stützmauern sind möglichst zu unterlaßen.Sollte dies in ei r 
zelfallen nicht möglich sein, muß eine Einbindung in die umgebende Landschaft 
durch Bepflanzung erfolgen. 

13.Stütz und Beton Mauern müßen mit einer natürlichen Bepflanzung versehen werde 

occ 

M. 

00 

Zeichenerklärung: 

) 

Weitere Festsetzungen: 



560/33 

560/42 

560/25 560/24 

560/22 

560/30 

560/5 

Artesischer 
\ Brunnen 1 

560/13 560/7 

560/31 
560/29 \ 560/30 

560/28 
560/27 

'4/ 560/22 inhnslL 

560/40 
560/19 560/20 

Bebauungsplan Nr. 5 derGemeindeAltmühldorf für das Baugebiet Nr. VIII Flurkarte NO V/-30.18+19 
für die Grundstücke Pin. 560, 560/5-7-8-9-10-13-22-23-24 -25-26-27-28-29-30-31-40-41-42 

Pin. 570,571,5 7 2 

Pin. 618. 62 7.626.632.633.634 635,636.637 

Zeichenerklärung- 

M. 1:7000 

Weitere Fests etzungen 

Verfasser: Gemeinde Altmühldorf i.A. Altmühldorf im Mai 1974 

Der Bebauungsplan Entwurf vom Men' *1?* _mit Begründung ha! 

fyfaf fv bis in der Gemeindekanztei öffentlich auf- vom 

gelegen. Ort und Zeit seiner Auslegung wurden orts üblich 

am M_ _durch bekannt gemacht 

Die Gemeinde hat mit Beschluß vom diesen Bebauu ng s 

gemäß § i0 B Bau G aufgestetlt. 

Altmühldorfj den 

nßs0jgji^^ 

fm x- Bürg ermei st er 

&79 

Das Landratsamt von Mühldorf hat diesen B ebauu ng sp l an mit Entschl. 

vom___Nr._ genehm igt. 

Altmühl dort,den _____ 

Bürgerm ei st er 

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung gemäß § 12 BBauG 

rech tsver bind lieh. 

Altmühldorft den__ 

Bürger meisten 

1 517/74 
Ä.) für Festsetzungen:^ 

Grenze des Geltungsbereichs in diesem Verfahren 

mmwmmm mm festzusetzende Baulinien 

———— Straßen und Griinflächenbegrenzungslinien 

- Baugrenze 

öffentliche e^^® . ^ -■ M US BÖJ f 

landwirtschaftlich genutzte Grünflächen 

öffentliche Grünflächen als schätzenswerter Hang 

Flächen f. Garagen - Flächen für PKW Stellplätze 

Zwingend Erdgeschoß,Dachgeschoßausbau unzuläßig 

Zwingend Erdgeschoß u. ein Vollgeschoß,Dachgeschoß unzuläßig 

Zwingend Erdgeschoß und ein Untergeschoß 

Sichtdreiecke sind von jeglicher Bebauung,Lagerung u.Bepflan- 
zung über 1,0 m Höhe, gemesssen von Fahrbahnoberkannte freizuhaltep 

Breite der Straße, Wege und Vorgartenflächen 

B.) für Hinweise: 

-E + 1 

-E tu 

bestehende Grundstücksgrenzen 
Vorschlag für die Teilung der Grundstücke 

vorhandene Wohngebäude - vorhandene Nebengebäude 

Trafostation - Artesischer Brunnen 

Starkstromleitung 

Flurstücknummern 

Weitere Festsetzungen: 

Art u.Maß der Das Bauland (wR) 
Baulichen 
Nutzung 
Bauweise 

Gestaltung de 
baulichen 
Anlagen 

ist als reines Wohngebiet festgesetzt. 

Traufehöhe 

E 5.Sockelhöhe 

offen 

a. zuläßige Geschoßzahl (zwingend ) n _ , , 
Erdgeschoß, Erdgeschoß u. Untergeschoß bei Hanglage, Erdgesch . 
Erdgeschoß und ein Vollgeschoß, ausgebautes Dachgeschoß ist 
jeweils unzuläßig 

b. Dachformm und Dachneigung: Q 
Wohngebäude Satteldach 23° - 26 
Garagen Flachdach, Neigung Maximal 3 

c. Dachdeckung: _ , - 
Wohngebäude engobierte Falzziegel oder braune Betonprannen 
Ortgang: Maximal 20 cm Uberstand,Traufe Max. 40 cm uberstand 

Garagen: Pappdeckung oder PVC Foliendach auf Beton o.Holzdecke 

a. Wohngebäuded max. 6,20 m (Schnittpunkt der Traufenhöhe = 
Außenwand mit Dachsparren) über natürliche Gelandeoberkannte 
b. Garagen, max 2,75 m über natürliche Geländeoberkannte 

Für alle Gebäude maximal 50 cm über Straßenhöhe, in besondern 
Fällen wind die Sc«*?leslhöUr~-—ycn .n.drnrct zUhi tgolegi „ 

I 6.Grundstücks- Höhe der Einfriedungen 1,0 m über der Fahrbahn ecke. 
einfriedungen Zuläßig sind nur Jägerzäune. Der Betonsockel nicht höher als 

20 cm über Fahrbahndecke. Türl und Torsäulen aus Beton mindest 
40 cm breit. Einfriedungen des Stauraumes bzw. PKW Stel-lflächei 
vor den Garagen zur Straße hin, sind unzuläßig. Der Stauraum 
sollte mindest 5,00 m tief sein. 

I 7*Uferbefestigungen 
| Uferbefestigungen dürfen nur aus Holz,Faschinen,Steindrahtwalze 

oder Beton mit Natursteinverblendung ausgeführt werden.* 
Betonuferbefestigungen mit NatursteinVerblendung ( Stützwände , 
dürfen nur 1,20 m hoch nördlich des Baches ausgführt werden. 
Südlich des Baches darf nur mit Faschinen oder Steindrahtwalzer 

[ verbaut werden. 

t 8.Anpflanzungen Baugrundstücke sind mindes im Verhältnis 1:300/qm Bodenfläche 
mit Bäumen bodenständiger Art zu bepflanzen.Dabei sind die .Art. 
71 ff des Ausführungsgesetzes zum BGB vom 9«6.1899 Grenzabstä<oi/d 
von Bäumen zu beachten. I 

9*Geringfügiges .berschreiten der Baulinien gern.§31(1) BBaug zu diespensieren. 

I | 
10.Soweit sich bei der Ausnutzung der überbaubaren Flächen,insbesondere q.er 

Flächen für Garagen, Abstandsflächen ergeben die geringer sind als Art. 6 u . 
7 Bay B0 verlangen,werden diese ausdrücklich für zuläßig erklärt. 

Im übrigen dürfen die sich aus dem durch Festsetzungen der überbaubaren 
Grundtücksflächen ergebenden Grenzabstände auch bei einer Abänderung der be¬ 
stehenden oder Nichteihaltung der vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen nicht 
unterschritten werden. • 

11. Der Mittelstrich der geplanten Wohngebäude wird als Firstrichtung festgelegt. 

12. Bei der Anlage von Garagen u. Stellplätzen muß auf die Geländestrucktür 
Rücksicht genommen werden.Umfangreiche Abgrabungen bzw.AufSchüttungen|und 
die Anordung von Stützmauern sind möglichst zu unterlaßen.Sollte dies;in el r. 
zelfällen nicht möglich sein, muß eine Einbindung in die umgebende Landschaft 
durch Bepflanzung erfolgen. 

13.Stütz und Beton Mauern mäßen mit einer natürlichen Bepflanzung versehen werde 


